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Blockaden humanitärer Hilfslieferungen bedingungslos 
aufzuheben. 

  Der Rat ist besorgt über die jüngsten Berichte über 
die Drangsalierung humanitärer Organisationen und den 
einseitigen Beschluß der Taliban, die Büros humanitärer 
Organisationen in Kabul zu verlegen. Er fordert alle Bür-
gerkriegsparteien auf, die Arbeit der humanitären Orga-
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